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Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Der Ausschuss für Soziales und Senioren beschließt Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements und der bürgerschaftlichen Gemeinwesenarbeit gemäß der beigefügten Anlage 1, vorbe-
haltlich des Inkrafttretens der Haushaltssatzung. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Zuschüsse im Rahmen der haushaltsrechtlichen Regelungen unver-
züglich auszuzahlen. 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

   72.114,20 €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
In seiner Sitzung am 05.06.2008 beschloss der Ausschuss für Soziales und Senioren erstmalig im 
Jahr 2008 Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Höhe von insgesamt 
8.800,00 €. Die Verwaltung legt eine Beschlussempfehlung zu den zwischenzeitlich eingegangenen 
Anträgen vor. Weitere Beschlussvorlagen erfolgen zu den nächsten Sitzungen. 
 
Zur Deckung der Kosten stehen im Teilergebnisplan 0501, Soziale Hilfen, des im Rat am 24.06.2008 
beschlossenen Haushaltsplanes 2008/2009 in Zeile 15, Transferaufwendungen, unter anderem Mittel 
für „Zuschüsse für Maßnahmen im Sozialbereich bei verschiedenen Trägern“ in Höhe von 200.000,00 
€ jährlich zur Verfügung. 
 
Im Anschluss an das Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2008 können die Förderbeträge gemäß An-
lage 1 ausgezahlt werden. 
 
In Anlage 2 ist der Beschluss des Ausschusses für Soziales und Senioren vom 08.05.2008 beigefügt, 
der Festlegungen über das Vergabeverfahren hinsichtlich der Zuschüsse trifft. 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 1 - 2 
 
 
 


